
Hier die Vorteile einer BfHD- Mitgliedschaft auf einen Blick:

 Abschluss einer Berufs- und Organisationshaftpflichtversicherung im Rahmen 
unserer Gruppenverträge;

 Kostenfreie Beratung durch unsere Rechtsstelle bei berufsrechtlichen und 
abrechnungstechnischen Problemen und Fragen;

 Automatische Aufnahme in die zu § 134a SGB V mit den Krankenkassen 
geschlossenen Verträge über die Versorgung mit Hebammenleistungen;

 Automatische Weitergabe Ihrer für die Abrechnung von Hebammenleistungen 
notwendigen Vertragspartnerdaten an den GKV-Spitzenverband;

 Beratung beim Einstieg in die freiberufliche Hebammenarbeit;
 sechsmal jährlich kostenlos die Fachzeitschrift Hebammeninfo;
 Bestellmöglichkeit von Arbeits- und Informationsmaterial;
 Vergünstigte Konditionen beim Besuch der HausGeburtsTage.
 Nicht zuletzt sehen wir uns als Solidargemeinschaft freiberuflich und 

außerklinisch arbeitender Hebammen. Der BfHD beteiligt sich an der 
Erarbeitung aller Verträge, Gesetze und Verordnungen, die die berufliche 
Situation, Arbeitsweise, Ausbildung und den Verdienst von Hebammen regeln. 
Wir vertreten die Interessen jeder freiberuflichen Hebamme und können dies 
umso wirkungsvoller, je mehr Unterstützung wir erhalten. 

Weitere Fragen zur Freiberuflichkeit und zu anderen Aspekten der Hebammenarbeit 
beantwortet Ihnen gern unsere Geschäftsstelle. 

Zur Bearbeitung eines Mitgliedsantrages benötigen wir einen vollständig 
ausgefüllten   Aufnahmeantrag  , sowie das   Abfrageformular   und eine Kopie Ihrer   

Hebammenurkunde.

http://www.bfhd.de/pdf/Abfrageformular.pdf
http://www.bfhd.de/pdf/Aufnahmeantrag.pdf

